
Bekanntmachung 

des Ergebnisses der Abstimmung über die Abwahl  
des Bürgermeisters Nikolas Häckel  

vom 29. September 2024 in der Gemeinde Sylt 
 
Der Gemeindeabstimmungsausschuss der Gemeinde Sylt stellte in seiner Sitzung am  
02. Oktober 2024 das Abstimmungsergebnis zu der Abstimmung „Stimmen Sie für die 
Abwahl des Bürgermeisters Nikolas Häckel?“  vom 29. September 2024 fest. 
 
Die Gemeindeabstimmungsleiterin gab in der Sitzung das festgestellte 
Abstimmungsergebnis bekannt und teilte mit, dass das erforderliche Quorum gem. § 16 g 
Abs. 7 Nr. 2 Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) erreicht und die 
Abstimmungsfrage mit „JA“ beantworte wurde.  
 
 

Anzahl der 
Stimmberechtigten 

20 % der 
Stimm-
berechtigten 

Gültige Stimmen 
insgesamt 

Gültige  
JA-Stimmen 

Gültige 
NEIN-Stimmen 

12432 2487 5204 4343 861 

 
 
Alle übrigen Angaben des Gemeindeabstimmungsergebnisses können bei der 
Gemeindeabstimmungsleiterin während der Dienstzeit eingesehen werden. 
 
Gemäß § 38 des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes (GKWG) kann jede oder jeder 
Abstimmungsberechtigte des Abstimmungsgebiets sowie die Kommunalaufsichtsbehörde 
binnen eines Monats nach der Bekanntmachung des Abstimmungsergebnisses, also ab dem 
04. Oktober 2024, gegen die Gültigkeit der Abstimmung Einspruch erheben. Der Einspruch 
ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Gemeindeabstimmungsleiterin der Gemeinde 
Sylt, Bahnweg 20-22, 25980 Sylt OT Westerland, zu erheben. 
 
 
Sylt, 04.Oktober 2024 
 
 Gemeinde Sylt 
  Die Gemeindeabstimmungsleiterin 
  
 gez. Christina Zimmermann 
 








